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Pro Litteris

Herr Jochen Kelter, 


Präsident der Verwaltung

Herr Dr. Ernst Hefti, Direktor

Universitätsstrasse 100 

8033 Zürich
Ihr Schreiben vom xxx / Selbstanzeige
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Direktor,
Ihr Schreiben ist uns zugegangen. Wir nehmen dazu Stellung wie folgt:

1. Sie fordern uns „ein letztes Mal“ auf, der in Art. 51 über das Bundesgesetz der Urheberrechte und verwandten Schutzrechte (URG) statuierten Auskunftspflicht nachzukommen. Auskunftspflichtig ist nur, wer Werknutzer oder Werknutzerin im Sinne des Gesetzes ist.
2. Demzufolge ist jemand, der nicht Werknutzer oder Werknutzerin ist, gesetzlich nicht zur Auskunft verpflichtet.
3. Für den Fall, dass sich Werknutzerinnen und Werknutzer nicht bei Ihnen melden, drohen Sie eine Werteinschätzung verbunden mit Gebühren wegen dem anfallenden Verwaltungsaufwand an und wählen so ein identisches Vorgehen wie es die Steuerverwaltungen tun, wenn eine steuerpflichtige Person ihrer Selbstdeklarationspflicht (Ausfüllen der Steuererklärung) nicht nachkommt. Dazu sind Sie unseres Erachtens in Ermangelung einer formellgesetzlichen Grundlage nicht berechtigt. Das Steuerrecht sieht die Folgen einer Verletzung der Deklarationspflichten und somit den Eingriff in die Persönlichkeit der Betroffenen direkt auf Gesetzesstufe vor (vgl. Art. 130 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer / DBG oder bspw. Art. 174 des kantonalbernischen Steuergesetzes StG-BE). Im URG oder auch in der URV fehlt eine solche Bestimmung gänzlich. Auch wenn es vorliegendenfalls um die Erhebung einer Gebühr und nicht einer Steuer geht, sind die juristischen Regeln für derartige Eingriffe identisch: Sie müssen eine formalgesetzliche Grundlage geltend machen können. Ein Tarif (GT 8 oder GT 9) erfüllt dieses Erfordernis nicht.
4. Sollten Sie an Ihrem Vorgehen und Ihren Androhungen rechtsverbindlich festhalten wollen, ersuchen wir Sie, uns eine kostenlose, beschwerdefähige Verfügung im Sinne von Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) zukommen zu lassen, welche sich insbesondere auch zum unter Ziffer 3 geschilderten Sachverhalt äussert.

5. Ihr Schreiben geht zusammen mit dem vorliegenden Schreiben in Kopie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum / IGE, welches nach Art. 52 URG Aufsichtsbehörde ist. Wir bitten das IGE im Rahmen der Dienstaufsicht ein Beschwerdeverfahren im Sinne von Art. 71 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) einzuleiten und Ihrem gesetzwidrigen Vorgehen einen Riegel zu schieben.
6. Wir Gewerbetreibenden stehen hinter einer liberalen Staatsauffassung und widersetzen uns allen Handlungen, die die freiheitliche Grundauffassung unseres Staates untergräbt. Wir unterstützen deshalb die beiliegende Resolution des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv, die sich sinngemäss auch auf Handlungen der ProLitteris anwenden lässt.
7. Um einem unverhältnismässigen Verwaltungsaufwand Ihrerseits (bspw. Detektivarbeit) zuvorzukommen, erlassen wir an Ihren Genossenschaftsrat, an Sie und an alle Ihre Mitarbeitenden sowie Beauftragten ein Hausverbot, das sich auf unser gesamtes Areal erstreckt. Das gleiche Hausverbot gilt für alle Mitarbeitenden und Beauftragten von Verwertungsgesellschaften wie der SUISA, etc. Sollten Sie oder Ihre Mitarbeitenden diesem Hausverbot zuwiderhandeln, werden wir umgehend strafrechtliche Schritte einleiten.
Freundliche Grüsse

Name der Firma und Verantwortliche(r)
Beilage: 

· Ihr Schreiben vom xxx
· Resolution des sgv

Kopie geht mitsamt den Beilagen als Dienstaufsichtsbeschwerde an:

Institut für Geistiges Eigentum
Stauffacherstrasse 65/59g,
3003 Bern
Kopie zur Kenntnisnahme an:

· Schweizerischen Gewerbeverband, Fürsprecher Patrik Kneubühl, Schwarztorstrasse 26, 3001 Bern 
